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Lfd. Träger öffentlicher Belange und Einwender Schreiben Träger öffentlicher Belange und Einwender  Schreiben 

Nr. mit Stellungnahme mit Anregungen vom mit Stellungnahme ohne Anregungen vom 

     

1 Landkreis Rotenburg (Wümme) 21.11.2023   

   Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-

tungen der Bundeswehr 

07.11.2023 

   Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven 08.11.2023 

   ExxonMobil Production Deutschland GmbH 21.11.2023 

   GasLINE GmbH 20.11.2023 

   Gasunie Deutschland Transport Services GmbH  20.11.2023 

   Gemeinde Kirchlinteln 17.11.2023 

   Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 

Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-

Raum 

20.11.2023 

10.11.2023 

   ExxonMobil Production Deutschland GmbH 08.11.2023 

   Landkreis Verden 07.11.2023 

   Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 

Niedersachsen (LGLN) - Regionaldirektion Otterndorf - 

10.11.2023 

   Open Grid Europe GmbH 20.11.2023 

   Deutsche Telekom Technik GmbH  07.11.2023 

   TenneT TSO GmbH - Bereich Nord 29.11.2023 

   DB AG - DB Immobilien 07.11.2023 
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1 Landkreis Rotenburg (Wümme) (21.11.2023) 

 

Die Beteiligung wurde im Rahmen eines gesonderten Präsenzter-

mins wahrgenommen, da der offizielle Beteiligungstermin am 

22.11.2023 nicht wahrgenommen werden konnte. 

 

Verfahrensart 

• Das angestrebte (Normal)Verfahren ist derzeit die rechtssi-

cherste Verfahrensart.  

• Alternativ gibt es Entwürfe des Bundes den 13b BauGB al-

ternativ noch zu „heilen“, jedoch sind die Inhalte und die 

Rechtssicherheit dahingehend fraglich. 

• Alle Beteiligte sprechen sich für das Normalverfahren aus, 

um zeitnah die Bauleitplanung abzuschließen. 

 

Erweiterung des Änderungsgebietes 

• Der F-Plan sollte im Hinblick auf die gesamträumliche 

Entwicklung dieses Bereiches die beiden nordwestlichen 

Grundstücke (ehemalige Hofstellen) als gemischte Bauflä-

che (M-Fläche) mit einbeziehen.  

• Die Anregung wird mit dem Vorhabenträger abgestimmt. 

Die Stadt wird dann entscheiden, ob man der Anregung 

nachkommt. 

Stellungnahme zu Nr. 1 

 

 

 

 

 

Zu Verfahrensart 

Der Fortführung des Verfahrens im Normalverfahren wird nachge-

kommen.  

 

 

 

 

 

 

Erweiterung des Änderungsgebietes 

Die Anregung wird berücksichtigt. Der Vorhabenträger hat der Er-

weiterung des Plangebietes am 22.11.23 zugestimmt. 

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 1 

Die Anregungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) werden, wie 

in der Stellungnahme aufgeführt, berücksichtigt. 

 

 


